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50 Die schweizerischen Gymnasien mit Maturitätsabschluß.

Kanton Uri.

Kollegium Karl Borromäus in Altdorf (für Knaben).
(Typus des Maturitätszeugnisses A.)

Bis 1902 staatlich, von da durch eine Gesellschaft betrieben und
von Benediktinern geleitet. Die Schule steht unter dem Protektorat

des Diozesanbischofs. Der Erziehungsrat führt die Aufsicht
über den wissenschaftlichen Stand.

Die Lehranstalt umfaßt in drei Abteilungen: zwei Vorkurse,
eine Bealschule und ein Gymnasium mit Lyzeum.

Das Gymnasium, welches aus sechs Klassen besteht,
bezweckt die Vervollkommnung des Geistes der Schüler durch
Einführung in die Fächer, welche zur allgemeinen höhern Bildung
gehören: Beligionslehre, Deutsch mit Poetik und Bhetorik,
Philosophie, Latein, Griechisch, Französisch, Mathematik, Geschichte,
Geographie, Naturgeschichte, Physik, Chemie, Zeichnen,
Kalligraphie, Gesang und Turnen.

Das Lyzeum bildet den eigentlichen Abschluß des Gymnasiums

und bereitet die Schüler in einem Jahreskurs auf die
Maturitätsprüfung und das entsprechende Berufsstudium an den
Hochschulen und theologischen Lehranstalten vor. Darum werden

die im Gymnasium erworbenen Kenntnisse erweitert und
vertieft in den folgenden Lehrfächern: Philosophie, deutsche
Literatur, moderne Fremdsprachen, klassische Philologie, Geschichte,
Ästhetik, Mathematik, Physik und Chemie.

Freifächer sind für das Gymnasium die italienische und
für das Gymnasium und die Bealschule die englische Sprache und
Instrumentalmusik. Die Lehrpläne bestimmen den Umfang und
die Verteilung der Fächer in allen Abteilungen und Klassen.

Nach dem Lyzealkurs (VII. Gymnasialklasse) wird die M a -

turität abgelegt. Diese wird geregelt durch die eidgenössischen
Verordnungen vom 20. Januar 1925 nach Typus A. In sieben
Fächern: Philosophie, Geschichte, Geographie, Physik, Chemie,
Naturgeschichte und Zeichnen wird die Durehschnittsnote der
Schulzeugnisse desjenigen Jahres, in welchem der Fachunterricht
abgeschlossen wurde, als Maturitätsnote anerkannt und in das
Maturitätszeugnis eingesetzt. Bei den schriftlichen wie bei deu
mündlichen Prüfungen ist wesentlich nur das Unterrichtsprogramm

der obersten Klasse zu berücksichtigen und mehr Gewicht
auf die Erforschung der geistigen Beife als des Umfanges der
Kenntnisse zu legen. Das mündliche Maturitätsexamen findet
jeweilen in der Woche nach dem dritten Sonntag im Juli statt.

Aufnahmebedingungen. In die Vorkurse werden
Schüler unter 11 Jahren gewöhnlich nicht angenommen. Schüler,
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welche in die erste Beal- oder Gymnasialklasse eintreten wollen,
müssen sich ausweisen, daß sie die sechste Klasse der Primarschule

mit gutem Erfolge bestanden haben. Überdies wird ein
Zögling gewöhnlich nieht aufgenommen, welcher das 12. Altersjahr

nicht zurückgelegt hat. Ebenso werden fremdsprachliche
Zöglinge, die das 15. Altersjahr überschritten haben, in die erste
Klasse nicht mehr zugelassen. Über Ausnahmefälle entscheidet
das Bektorat. Zum Eintritt in die VI. Gymnasialklasse ist eine
Aufnahmeprüfung in der Mathematik, Physik und Logik über
den in der V. Gymnasialklasse behandelten Lehrstoff abzulegen.
In den Lyzealkurs (VIT. Gymnasialklasse) werden nur ausnahmsweise

Schüler von andern Lehranstalten aufgenommen, auf jeden
Fall nur solche, welche den Lehrstoff der VI. Gymnasialklasse
völlig beherrschen, besonders in der Philosophie, Mathematik,
Physik und Chemie. Die Anstalt nimmt interne und externe
Zöglinge an.

Schultermine und Ferien. 1. Das Schuljahr beginnt
am Mittwoch vor dem ersten Sonntag im Oktober und schließt am
Dienstag nach dem dritten Sonntag im Juli. 2. An Weihnachten
werden 10 Tage Ferien gestattet. 3. An Ostern werden zirka 1-1

Tage Ferien gestattet, welche die Zöglinge bei ihren Eltern
zubringen.

Internat und Externat. Die Internen erhalten in der
Anstalt Kost und Wohnung, Verpflegung und stete erzieherische
Leitung. Der Pensionspreis beträgt für Schweizer Fr. 1000.—, für
Ausländer Fr. 1200.—.x) Als Externe werden nur Studierende ange
nommen, welche bei ihren Eltern oder nahen Verwandten in Altdorf
und in den umliegenden Gemeinden wohnen oder solche, die auf
Kosttage angewiesen sind. Sie können auf Wunsch das Mittagessen

und das Vesperbrot auch in der Anstalt beziehen.

Das Schulgeld beträgt für externe Urner Fr. 65.—, für die
übrigen Schweizer Fr. 115.—, für Ausländer Fr. 165.—. Die nach
Ostern Eintretenden bezahlen die Hälfte. Einschreibegebühr für
alle Externen Fr. 15.—.

Versicherung. Sämtliche Schüler sind gegen Unfälle
in der Schule, auf dem Schulwege und auf gemeinsamen Spaziergängen

unter Begleitung der Aufsiehtsorgane versichert.

Schülervereinigungen sind gestattet (unter Leitung*
beziehungsweise Oberaufsicht von Lehrern). Es bestehen: eine
Sektion des schweizerischen Studentenvereins (Busana) ; eine Sektion

der abstinenten Studentenliga; die Marianische Sodalität
(religiös) und ein Turnverein.

x) Gemäß Vereinbarung der innerschweizerischen Kollegien.
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Uebersicht der obligatorischen Stunden. ^)

Lehrfach
Gymnasium und Lyzeum

I. ii. 1 ra. IV. V. VI. VU

Religionslehre
Philosophie
Ästhetik
Deutsch

Französisch

Mathematik
Geschichte
Geographie

Naturgeschichte....
Physik

Gesang
Turnen

Wöchentlich

2

5

9

4
2

2

2

1

2

2
1

2

2

4

8

4

4
2

2

2

1

2
1

2

2

3

7

6

4

4
2

9

1

2
1

2

4
7

6

3

3

2

2

2

2

1

2
1

3
6
5

3

4
3
1

2
2

2

2

5

3

5

5

3

3
2

2

2
2

5(4)2
K2)3

3

4
5

3

4
3

3

3

34 34 34 34 34 34 34

*) Aus dem Jahresbericht des Kollegiums Karl Borrromäas von Uri in Altdorf 19S4/35.
-) W.-S. 5 Std., S.-S. 4 Std. a) W.-S. 1 Std., S.-S. 2 Std.

Kanton Schwyz.

Keine staatlichen Mittelschulen, dagegen folgende
Privatanstalten:

1. Kollegium ,JHaria Hilf" in Schwyz.
Lehr- und Erziehungsanstalt der hochwürdigen Bischöfe

von Chur, St. Gallen und Basel.

(Typen der Maturitätszeugnisse A, B, C und Handelsmaturität.)

Die Lehranstalt im Kollegium „Maria Hilf" umfaßt folgende
Abteilungen:

1. Vorbereitungskurse zur Erlernung der deutschen
Sprache — oder zur Erwerbung der für die erste Klasse noch
fehlenden Kenntnisse;
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